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DAS ENDE DES SCHUTZES:                                                                                     
GEAS, Rückkehrsystem & die Aushöhlung des 
Flüchtlingsschutzes in der EU

ZUSAMMENFASSUNG

Am 12. Juni 2026 wird die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) innerhalb 
der Europäischen Union praktisch wirksam. Anstatt ein grundrechtekonformes System zu etablie-
ren, vertieft die Reform das bereits an den EU-Außengrenzen und im Lager Moria erprobte System 
der Abschreckung, Freiheitsbeschränkung und Entrechtung. Anhand der Türkei und Griechenland 
– Orte, an denen die Kernelemente der Reform bereits ausprobiert wurden – werden die juristischen 
und politischen Folgen der Reform für die EU aufgezeigt.

1. Mit der GEAS-Reform findet eine Internalisierung der Grenzen statt. Praktiken, die jahrelang vor allem 
an den EU-Außengrenzen in einem Graubereich oder klar rechtswidrig erprobt wurden – etwa syste-
matische Abschottung, faktische Lagerhaft und extrem verkürzte Verfahren1 – werden nun rechtlich 
verankert und ins Herz des europäischen Asylsystems verschoben.

2. Mit der GEAS-Reform gewinnen Haftanstalten innerhalb der EU, und damit auch innerhalb der Bun-
desrepublik, eine zentrale Bedeutung und machen Menschen systematisch vulnerabel. Die Kombina-
tion aus räumlicher Isolation und faktischer Einsperrung verhindert die Wirkmächtigkeit individueller 
Rechtsansprüche und durchbricht eine solidarische Bezugnahme von außen, wie sich bereits im grie-
chischen Modell zeigte.

3. Parallel zur GEAS-Umsetzung treibt die EU ein gemeinsames Rückkehrsystem voran, das u.a. so-
genannte Return Hubs in Drittstaaten vorsieht – nicht unähnlich der Abschiebepraktiken, die aus den 
USA bekannt sind. Der Entwurf bietet erstmals einen EU-Rechtsrahmen für gefängnisähnliche Ab-
schiebezentren außerhalb der EU. Neben Albanien wurde dies bisher im vermeintlich sicheren Dritt-
staat Türkei ausprobiert und ist, wie die Empirie zeigt, fundamental gescheitert.

4. Die GEAS-Reform fügt sich in eine Entwicklung ein, in der die Grenze immer stärker militarisiert und 
geostrategisch aufgeladen wird. Das Regieren im Ausnahmezustand ermöglicht die Aussetzung von 
Rechten und illegale Pushbacks an den Grenzen, in denen Menschen auf der Flucht als „hybride Waf-
fen“ bezeichnet werden. Die Krisenverordnung gießt nun den Ausnahmezustand in Gesetzesform und 
erlaubt die Absenkung rechtlicher Standards im Krisenfall.

5. Die Auseinandersetzung um GEAS steht für eine politische Verschiebung, in der migrationsfeindliche 
Deutungen zunehmend zum gemeinsamen Nenner konservativer, rechter und extrem rechter Kräfte 
werden. Migrationspolitik wird so zum Testfeld für den Abbau rechtsstaatlicher Garantien, für die Ent-
wertung universeller Rechte und für eine europäische Ordnung, die sich immer offener an Abschre-
ckung, Aussonderung und Ausnahme orientiert.
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I. EINLEITUNG

Am 12. Juni 2026 wird die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) europaweit praktisch 
wirksam. Nachdem die Reform formell am 11. Juni 2024 in Kraft trat, muss sie ab dem 12. Juni 2026 von den Mit-
gliedsstaaten angewendet werden.2 

Der Prozess dorthin dauerte zehn Jahre: 2016 legte die Europäische Kommission zum ersten Mal einen Vor-
schlag vor, das EU-Asylsystem grundlegend zu reformieren. Der erste Durchbruch gelang 2020, nachdem das 
für seine menschenunwürdigen Zustände berüchtigte Lager Moria auf Lesbos in Flammen aufging. In Folge 
stellte die damalige Kommissarin für Inneres der Europäischen Union Ylva Johansson die Grundzüge des GEAS 
in Form des Europäischen Pakts für Migration und Asyl mit dem Versprechen vor, es solle „no more Morias“3 ge-
ben. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollte die Reform „robustes und gerechtes Management 
an unseren Außengrenzen mit effizienteren und schnelleren Verfahren“4 ermöglichen. Innenminister Dobrindt 
betont, GEAS sei die Grundlage, eine Migrationswende in Europa durchzusetzen und ein neues „Gleichgewicht 
aus Humanität, Solidarität und Ordnung“5 zu schaffen.

Gesetzestexte und die Wirklichkeit belegen jedoch: GEAS ist keine Abwende vom System Moria. Im Gegenteil 
vertieft es das bereits an den EU-Außengrenzen und im Lager Moria erprobte System der Abschreckung, Frei-
heitsbeschränkung und Entrechtung. Die Neufassung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems stützt sich 
auf ein System, das mit Management-Logiken operiert, die bereits vor zehn Jahren gescheitert sind. Im Kern 
stehen Lagerkomplexe wie Moria, beschleunigte Grenzverfahren und Auslagerung der Schutz-Verantwortung in 
Staaten entlang der Transit-Route, welches zusammen genommen seit 2016 und im Rahmen des sogenannten 
EU-Türkei-Deals erprobt wird. Der Deal zeichnet sich durch eine Nichtverfolgbarkeit von Menschenrechtsver-
letzungen und damit auch ein Ausbleiben ihrer Ahndung aus. Damit geht eine massive Aushöhlung von Grund-
rechten einher, die für eine Vielzahl an Menschen der Abschaffung des Rechts auf Schutz gleichkommt. 

Zudem hat die Reform den Weg für die Rückführungsverordnung geebnet, die am 26. März 2026 im EU-Parla-
ment mit Stimmen der EVP und rechtsextremer Fraktionen verabschiedet wurde und das Konzept sogenannter 
„Return Hubs“ in Drittstaaten vorsieht. Auch darin zeigt sich, dass die massive Erosion von Grundrechten sich 
nicht auf einzelne Gruppen beschränkt, sondern den Weg für eine autoritäre Politik und einen gesellschaftli-
chen Rechtsruck ebnet, der die Grundrechte aller bedroht. 

Welche Folgen die EU-weite Umsetzung von GEAS haben wird, lässt sich schon jetzt in Griechenland und der 
Türkei beobachten, die Laboratorien für eine derartige Migrationspolitik bilden. Vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen von medico international und seinen Partnerorganisationen Legal Centre Lesvos und Welcome Office 
in Griechenland, sowie Mültecilerle Dayanışma Derneği und Border Violence Monitoring Network in der Türkei, 
erläutert die Handreichung die politischen Kernprobleme der GEAS-Reform, die sich aus der bisherigen Praxis 
der Anwendung von Grenzverfahren und Auslagerung der Verantwortung in einen sogenannten „sicheren Dritt-
staat“ ableiten. Die Situation in beiden Ländern verdeutlichen heute schon, welche Rechtsverletzungen sich 
mit der Reform auch in das Innere Europas verlagern werden.
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II. HAUPTPUNKTE DER KRITIK

1. Internalisierung der Grenze – Das Grenzverfahren
Mit der GEAS-Reform findet eine Internalisierung der Grenzen statt. Praktiken, die jahrelang vor allem an den 
EU-Außengrenzen in einem Graubereich oder klar rechtswidrig erprobt wurden – etwa systematische Abschot-
tung, faktische Lagerhaft und extrem verkürzte Verfahren6 – werden nun rechtlich verankert und ins Herz des 
europäischen Asylsystems verschoben. GEAS überträgt zentrale Elemente des „Systems Moria“ und des EU-
Türkei-Deals auf die gesamte EU: Insel und Lagerlogiken und eine Politik, die Schutzsuchende in kontrollierte 
Randzonen verbannt, werden zum allgemeinen Modell. Dies basiert u.a. auf dem Konstrukt der „Fiktion der 
Nicht-Einreise“7: Asylsuchende bekommen an den Grenzen keinen Zugang zu Unionsrechten – trotz physischer 
Einreise werden sie juristisch so behandelt, als befänden sie sich außerhalb des staatlichen Territoriums.8 
Im Zentrum stehen dabei verpflichtende Screening-Verfahren9 und beschleunigte Grenzverfahren. Die refor-
mierte Asylverfahrensverordnung10 sieht vor, dass die Asylanträge bestimmter Personengruppen (u. a. aus 
Staaten mit einer EU-weiten Anerkennungsquote von höchstens 20 Prozent oder aus „sicheren Herkunfts- oder 
Drittstaaten“) im beschleunigten Grenzverfahren geprüft werden. Asylsuchende werden bereits bei oder kurz 
nach der Einreise einem sogenannten Screening-Verfahren unterzogen und demnach entweder ins reguläre- 
oder ins Grenzverfahren überstellt. Das daraus resultierende Leid und Unrecht ist bereits von den griechischen 
Inseln bekannt: dort wurden Anträge von Menschen, die durch den vermeintlich „sicheren Drittstaat“ Türkei 
gereist sind, ohne inhaltliche Prüfung als unzulässig abgelehnt. Männliche Personen mit einer Asyl-Anerken-
nungsrate unter 20 Prozent wurden systematisch inhaftiert, was den Zugang zu einer qualifizierten Rechts-
beratung nahezu verunmöglichte und die Chancen auf Asyl massiv verringerte. Zu schnelleren Verfahren oder 
Abschiebungen führte dies nicht, stattdessen zu monatelanger Haft.11 Die Praxis der Grenzverfahren sollen im 
Rahmen der GEAS-Reform nun auch an allen anderen Außengrenzen angewendet werden – dies betrifft auch 
Flughäfen und potentiell die Seegrenze von Deutschland.12 Zusätzlich kann in der gesamten Bundesrepublik 
ein sogenanntes „Inlandsscreening“ durchgeführt werden. Asylsuchende in Deutschland sollen in sogenann-
ten Sekundärmigrationszentren unter faktischen Haftbedingungen einem Zuständigkeitsbestimmungsver-
fahren unterzogen werden, welches das Dublin-System weiter fortschreibt.13 Damit wandern die Gewalt- und 
Ausschlusspraktiken, die lange an den Außengrenzen konzentriert waren, zunehmend ins Innere der EU. Was 
früher vor allem in Hotspots, auf Inseln oder an abgelegenen Grenzabschnitten stattfand, wird nun in nationa-
len Rechtsrahmen und alltägliche Verwaltungsabläufe eingeschrieben: in Screening-Zentren, Grenz- und Flug-
hafenverfahren, geschlossene Unterkünfte und neue Formen der Lagerunterbringung inmitten Europas.14

Diese Architektur produziert abgestufte Verfahren und damit abgestufte Rechte. Je nach Herkunft, Einreise-
Route, zugeschriebenem Status oder vermeintlicher Kooperationsbereitschaft werden Migrant:innen in un-
terschiedliche rechtliche Kategorien eingeteilt, die mit sehr unterschiedlichen Handlungsspielräumen, Auf-
enthaltsrechten und Schutzgarantien verbunden sind. Es entstehen immer mehr „Menschenklassen“, deren 
jeweilige Rechte vor allem von ihrer administrativen Einordnung abhängen – und genau diese Differenzierung 
wird zu einem zentralen Kontrollinstrument. Diese Ungleichbehandlung bildet eine Abkehr vom Prinzip uni-
verseller Menschenrechte und greift die rechtsstaatlichen Grundprinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz an.
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2. Freiheitsentzug und die Herstellung von Vulnerabilität
Mit der GEAS-Reform gewinnen Haftanstalten und Lagersysteme eine zentrale Bedeutung – und machen 
Menschen systematisch vulnerabel. Immer häufiger setzen Staaten auf geschlossene oder halboffene, 
aber nach außen abgeschottete Lagersysteme, wie sie mit den „Closed Controlled Access Centres“15 auf 
den griechischen Inseln vorgeprägt wurden. Diese Orte, an denen die Grenzverfahren durchgeführt werden, 
sind nicht nur Unterkünfte, sondern hochgradig kontrollierte Räume, in denen Bewegungsfreiheit einge-
schränkt, Kontakte nach außen reduziert und alltägliche Abläufe durch Sicherheitslogiken bestimmt werden.16  
In Summe kann sich laut der neuen Gesetzgebung eine Phase von bis zu sechs Monaten in stark kontrollierten, 
isolierten Einrichtungen ergeben, in denen der Unterschied zwischen „Haft“ und „haftähnlicher Unterbringung“ 
rechtlich umstritten, für Betroffene aber praktisch kaum spürbar ist.1718 Die Praxis aus Griechenland zeigt, dass 
derartige Fristen zudem häufig nicht eingehalten und Abschiebungen nicht durchgesetzt werden können.19 
Zudem schließt das System nicht aus, auch als vulnerabel eingestufte Gruppen zu inhaftieren – selbst Minder-
jährige können unter Haftbedingungen in das Grenzverfahren aufgenommen werden; in Ausnahmefällen selbst 
unbegleitete Minderjährige.2021 In Griechenland  führte dies bereits zu verheerenden Auswirkungen.22

Die Kombination aus räumlicher Isolation und faktischer Einsperrung verhindert die Wirkmächtigkeit individu-
eller Rechtsansprüche und durchbricht eine solidarische Bezugnahme von außen: Unterstützungsstrukturen, 
Selbstorganisation und Öffentlichkeit werden auf Distanz gehalten, Besuche erschwert, unabhängige Bera-
tung und Beobachtung an den Rand gedrängt. Menschen werden aus ihren sozialen Kontexten herausgelöst 
und in eine Umgebung gebracht, in der sie vor allem als zu verwaltende „Fälle“ erscheinen. So entsteht ein 
System, das nicht nur auf Kontrolle setzt, sondern selbst neue Verletzlichkeit produziert. Die Bedingungen 
in diesen Einrichtungen – Unsicherheit, ständige Überwachung, Enge, Perspektivlosigkeit – traumatisieren 
Menschen, verschärfen bestehende psychische und körperliche Erkrankungen und machen sie langfris-
tig krank.23 Anstatt Schutz zu gewähren, erzeugen diese Infrastrukturen eine strukturelle Verwundbarkeit. 
Betroffene werden ihrer individuellen Rechte beraubt und in ihren Handlungsmöglichkeiten beschnitten.  

 

„Es ist wichtig zu betonen, dass Vulne-

rabilität eine konstruierte Kategorie 

ist. Alleinerziehend zu sein oder queer 

zu sein ist für sich genommen keine Vul-

nerabilität. Es wird erst dann zu einer 

Vulnerabilität, wenn Menschen an den 

Grenzen und in Lagern wie den Closed 

Controlled Access Centres festgehalten 

werden. Es ist das System der Ausgren-

zung, das Menschen vulnerabel macht, 

und auf Lesvos werden Vulnerabilitäten 

ununterbrochen produziert – jede Per-

son könnte als vulnerabel kategorisiert 

werden, weil das Lager sie vulnerabel 

macht.“  

Lorraine Leete, Koordinatorin des Legal Centre 

Lesvos
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3. Externalisierung und Return Hubs
Parallel zur GEAS-Umsetzung treibt die EU ein gemeinsames Rückkehrsystem voran. Die Rückführungsverord-
nung24 sieht unter anderem sogenannte Return Hubs in Drittstaaten, sowie einen europäischen Rückführungs-
beschluss vor. Menschenrechtlich ist dieser Schritt besonders brisant. Der Entwurf weitet Inhaftierungsmög-
lichkeiten drastisch aus und schafft erstmals einen EU-Rechtsrahmen für gefängnisähnliche Abschiebezentren 
außerhalb Europas. Verantwortung für die inhaltliche Prüfung von Asylanträgen wird somit vollständig von sich 
gewiesen.25

Diese Externalisierung der Verantwortung, in der Menschen nach Gutdünken auf dem Globus hin- und her-
geschoben werden, zeigt die neokolonialen Züge des Europäischen Asylsystems. Die Rückkehrverordnung 
markiert einen qualitativen Durchbruch: Während Projekte nach dem Vorbild des Ruanda-Modells26 oder des 
Albanien-Deals27 in der Vergangenheit an politischen Widerständen und Gerichtsentscheidungen scheiterten, 
soll nun eine unionsrechtliche Grundlage geschaffen werden, um genau solche Auslagerungsarrangements zu 
legalisieren. Abschiebung wird damit nicht mehr nur als Rückführung ins Herkunftsland gedacht, sondern als 
Verschiebung in Drittstaaten, die in einem Macht- und Zahlungsgefälle zu Europa stehen und in denen Schutz-
verfahren und Rechte meist deutlich schwächer abgesichert sind.

Die katastrophalen Folgen sind bereits vom EU-Türkei-Deal bekannt, in dessen Zuge die Türkei als „siche-
rer Drittstaat“ eingestuft wurde. In einem im Auftrag von medico international erstellten Gutachten wur-
de diese Einstufung auf allen Ebenen widerlegt.28 Asylsuchende aus verschiedenen Ländern wurden ohne 
inhaltliche Prüfung ihrer Asylanträge von den griechischen Inseln in die Türkei abgeschoben, die darauf-
hin für die Prüfung der Asylanträge zuständig sein sollte. Der vermeintlich sichere Drittstaat Türkei gab die-
sen Menschen jedoch keinen Schutz, sondern inhaftierte sie unter menschenunwürdigen Bedingungen29 
in einem System von mehr als 32 Abschiebegefängnissen, die mit 213 Millionen Euro von der EU finanziert 
wurde.30 Von dort werden Schutzsuchende in Länder wie Syrien31 und Afghanistan32 abgeschoben, wo ih-
nen Tod und Verfolgung droht. Die EU konnte dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Zehn Jah-
re ist das katastrophale Scheitern dieses Deals alt und wird dennoch als Vorbild für GEAS herangezogen.  

„Der Zugang von Flüchtlingen zu Asyl-
verfahren in der Türkei ist zunehmend 
erschwert. Die Registrierungsstellen 
nehmen aufgrund von Kapazitätsengpäs-
sen kaum noch neue Asylanträge entgegen, 
und die meisten neuen Antragsteller aus 
der ganzen Türkei werden an eine ab-
gelegene Stadt in Gaziantep verwiesen. 
Insbesondere aufgrund der geografischen 
Beschränkung, die die Türkei bei der An-
wendung der Genfer Flüchtlingskonven-
tion von 1951 vornimmt, besteht selbst 
in Fällen mit schwersten Verfolgungsge-
schichten kaum eine Möglichkeit, dauer-
haften Schutz zu erlangen.“

İrem Somer, Koordinatorin von Mültecilerle 

Dayanışma Derneği
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Die Beschlüsse überschreiten die Folgen des EU-Türkei Deals sogar, denn mit der neuen Rege-
lung wird das Verbindungselement weitestgehend gekappt.33 Ähnlich wie bei den Abschiebungen 
aus den USA durch die Einwanderungsbehörde ICE sollen Geflüchtete in Europa künftig auch in Län-
der verbracht werden können, zu denen sie keinerlei persönliche Verbindung haben, sofern die EU ein 
Rückführungsabkommen mit ihnen abschließt.34 Das verschiebt die Logik des Flüchtlingsschutzes 
grundlegend: Anstatt das Grundrecht auf Asyl aufrechtzuerhalten, werden Schutzsuchende zu einer Ver-
schiebemasse in einem geopolitischen Tauschgeschäft, in dem vermeintlich sichere Drittstaaten Mil-
lionen von Euros erhalten, während die EU sich der Verantwortung und Rechenschaftspflicht entledigt. 
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Zwischen Haft und Verelendung. Das Lager 
Moria auf Lesbos gilt als Vorbild der Asylver-
fahren in der GEAS-Reform.

Fotos: Knut Bry



4. Pushbacks, Militarisierung und Geopolitisierung der Grenze
Die GEAS-Reform fügt sich in eine Entwicklung ein, in der die Grenze immer stärker militarisiert und 
geostrategisch aufgeladen wird. Die Reform hätte die Chance geboten, gegen die illegalen Push-
back-Praktiken an den europäischen Grenzen vorzugehen. Bei dieser illegalen Zurückdrängung von 
Schutzsuchenden an den Grenzen kommt es immer wieder zu Todesfällen.35 Stattdessen wurde der Aus-
nahmezustand in Gesetzesform gegossen, insbesondere im Rahmen der Krisenverordnung. Sie ist das Re-
sultat einer sich immer weiter zuspitzenden militärischen Logik, in der Geflüchtete nicht als Menschen 
sondern als „hybride Waffen“ dargestellt werden.36 Bis heute werden die andauernden und an Brutalität 
kaum zu überbietenden Pushbacks an der polnisch-belarussischen Grenze und die Aussetzung des dorti-
gen Asylrechts im März 2025 mit der Begründung legitimiert, die Menschen seien „hybride Waffen Putins“.   

Auch die Bundesregierung berief sich im Mai 2025 auf eine vermeintliche Notlage, um die EU-
rechtswidrigen Zurückweisungen an der deutschen Grenze durchzuführen. Obwohl dies vom Ver-
waltungsgericht Berlin für rechtswidrig erklärt wurde, hielt die Bundesregierung daran fest.37 
Im Rahmen der Krisenverordnung38 wird der Zugang zu den in der Europäischen Grundrechtecharta verbrief-
ten Rechten praktisch verbaut.39 Wenn argumentiert wird, dass Geflüchtete von anderen Staaten oder „feind-
seligen nichtstaatlichen Akteuren“ instrumentalisiert werden, können beispielsweise alle Schutzsuchenden 
in Grenzverfahren aufgenommen werden, um sie direkt an der Grenze auszuweisen. Somit trägt die EU ihre 
geopolitischen Konflikte auf dem Rücken besonders vulnerabler Menschen aus und macht sich weiter durch 
die omnipräsente Problematisierung von Migration und Migrations-Deals mit Transitstaaten erpressbar. Wenn 
Schutzsuchende als Bedrohung inszeniert werden, lässt sich nahezu jede Form von Härte rechtfertigen: Grenz-
zonen verwandeln sich in abgeriegelte Räume, in denen militärische Infrastruktur, Drohnen, Wärmebildtechnik 
und andere Überwachungs- und Abwehrsysteme getestet und eingesetzt werden – gewissermaßen als Labor 
für Technologien, die auch im Kriegsfall relevant sind.40 Gleichzeitig werden die Orte selbst durch Kriminalisie-
rung immer unzugänglicher. Wer dokumentiert, hilft, rettet oder über Missstände berichtet, gerät schnell in den 
Verdacht der „Beihilfe“ oder „Schleuserei“.41 Dadurch schrumpfen die Räume, in denen zivilgesellschaftliche 
Akteure, Medien und Menschenrechtsorganisationen überhaupt präsent sein können. 4243 
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„In Polen sehen wir eine Versicherheit-
lichung von Migration, die für die ge-
samte EU immer relevanter wird. Hätte 
die rechte Vorgängerregierung unter der 
PiS das Recht auf Asyl ausgesetzt, wären 
die Menschen auf die Straße gegangen. 
Die Tusk-Regierung konnte es tun, ohne 
dass es zu nennenswerten Protest gekom-
men ist.“45 

Katarzyna Czarnota, Helsinki Foundation for Human 

Rights/ Grupa Granica



III. FAZIT. GEAS ALS KATALYSATOR DES RECHTSRUCKS

Die Auseinandersetzung um GEAS ist weit mehr als eine Fachdebatte über Verfahrensrecht. Sie steht für eine 
politische Verschiebung, in der migrationsfeindliche Deutungen zunehmend zum gemeinsamen Nenner kon-
servativer, rechter und extrem rechter Kräfte werden. Dass Vorhaben wie die Rückführungsverordnung und die 
Einführung von Return Hubs auf europäischer Ebene mit Hilfe rechter Mehrheiten vorangetrieben wurden, zeigt, 
wie stark sich das politische Koordinatensystem bereits verschoben hat. Die Migrationspolitik wird so zum Feld, 
auf dem sich neue autoritäre Allianzen formieren und legitimieren.

Auch in Deutschland ist diese Entwicklung deutlich sichtbar. Während der gegenwärtige Rückgang der Mig-
rationszahlen immer wieder als Erfolg hervorgehoben wird, wird verschwiegen, dass die Zahl an Todesfällen 
an Europas Grenzen im Verhältnis dazu drastisch ansteigt.44 Migrationsfeindlichkeit und Rassismus fungieren 
zunehmend als Scharnier zwischen konservativen und extrem rechten Positionen. Je stärker sich etablierte 
Parteien an Abschreckungs- und Ausschlusslogiken orientieren, desto mehr tragen sie dazu bei, autoritäre und 
völkische Narrative zu normalisieren – und damit den politischen Boden für einen weiteren Rechtsruck zu be-
reiten. Die Verschärfung der Migrationspolitik ist insofern nicht bloß Reaktion auf diese Entwicklung, sondern 
selbst Teil ihrer Dynamik. 

Migrationspolitik wird so zum Testfeld für den Ausbau von Bevölkerungsüberwachung, den Abbau rechtsstaat-
licher Garantien, für die Entwertung universeller Rechte und für eine europäische Ordnung, die sich immer 
offener an Abschreckung, Aussonderung und Ausnahme orientiert.

Gerade darin zeigt sich auch die Bewegung hin zu dem rechten Konzept eines nationalstaatlichen Europas – 
das „Europa der Vaterländer“. Obwohl GEAS formal ein gemeinsames europäisches Asylsystem schaffen soll, 
fördert es in seiner politischen Wirkung eher Renationalisierung und Fragmentierung – und widerspricht dem 
einstigen demokratischen Traum von einem Europa als Union. Die Mitgliedstaaten erhalten gemeinsame Ins-
trumente, setzen sie jedoch vor allem ein, um jeweils eigene Abschreckungsstrategien und nationale Sou-
veränitätsansprüche zu stärken. Das Ergebnis ist kein solidarisch vereinheitlichter Schutzraum, sondern ein 
zunehmend zersplittertes Europa, in dem gemeinsame Regeln vor allem der gemeinsamen Abwehr dienen.

In der Summe zeigt sich: GEAS und die Rückführungsverordnung sind nicht nur technische Reformen, son-
dern Ausdruck und Verstärker eines politischen Projekts, das Rechte von Geflüchteten einschränkt, na-
tionale Souveränitätsrhetoriken stärkt und autoritäre Verschiebungen im Inneren der EU vorantreibt. 
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